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[bookmark: _GoBack][image: ]De-minimis-Bescheinigung	
Anlage zum Zuwendungsbescheid vom	     
Förderkennzeichen:      
Bei der gewährten Zuwendung handelt es sich um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 vom 13. Dezember 2023. Nach Ihren Angaben in Zusammenhang mit dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung wurden in den vorangegangenen drei Jahren 
|_| keine De-minimis-Beihilfen	|_| folgende De-minimis-Beihilfen gewährt:
	Datum der 
Gewährung[footnoteRef:1] [1:  Als Gewährungszeitpunkt gilt der Zeitpunkt, an dem der Zuwendungsbescheid wirksam / bekannt gegeben geworden ist (§ 43 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz).] 

	Beihilfeempfänger
	Beihilfegeber
	Art der Beihilfe 
	Aktenzeichen
	Fördersumme
(in Euro)
	Beihilfewert
(in Euro)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Nach Abzug bereits erhaltener De-minimis-Beihilfen vom Höchstbetrag 300.000 EUR verbleibt eine Restfördermöglichkeit in Höhe von            EUR. Die jetzt mit Zuwendungsbescheid vom            bewilligte Zuwendung 
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| konnte ungekürzt erfolgen mit       EUR, entsprechend einem Beihilfewert von        EUR.
|_| war daher zu kürzen auf       EUR, entsprechend einem Beihilfewert von       EUR.
Hinweis: Diese De-minimis-Bescheinigung ist mind. 3 Jahre aufzubewahren und bei zukünftigen Beantragungen einer De-minimis-Beihilfe als Nachweis für bereits gewährte De-minimis-Beihilfen unaufgefordert vorzulegen.

DE_MINIMIS_BESCHEINIGUNG_FINAL_PTJ.DOCX-05/2014	2/2
image1.png
(149

Fond\ung:ummm Jolich ERKENNEN. FORDERN. GESTALTEN.




